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Text 

ARTIKEL 5 

Ziele der Stiftung 

(1) Die EU-LAK-Stiftung zielt auf Folgendes ab: 

 a) Beitrag zur Stärkung des biregionalen Partnerschaftsprozesses zwischen der CELAC und der EU, 
unter anderem durch Einbeziehung und Mitwirkung zivilgesellschaftlicher und anderer 
gesellschaftlicher Akteure, 

 b) Förderung der gegenseitigen Kenntnis und des gegenseitigen Verständnisses der beiden 
Regionen und 

 c) Verbesserung der gegenseitigen Wahrnehmung der beiden Regionen und des Bekanntheitsgrads 
der biregionalen Partnerschaft. 

(2) Insbesondere verfolgt die EU-LAK-Stiftung folgende Ziele: 

 a) Förderung und Koordinierung ergebnisorientierter Maßnahmen zur Unterstützung der 
biregionalen Beziehungen mit Schwerpunkt auf der Umsetzung der auf den CELAC-EU-
Gipfeltreffen festgelegten Prioritäten, 

 b) Anregung der Debatte über gemeinsame Strategien zur Umsetzung dieser Prioritäten durch 
Förderung von Forschung und Studien, 

 c) Förderung eines fruchtbaren Austauschs und neuer Möglichkeiten der Netzwerkbildung 
zwischen zivilgesellschaftlichen und anderen gesellschaftlichen Akteuren. 
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